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Schifffahrt

Neuer Anstrich für  
gekaperte Schiffe

Auch aus Südostasien werden immer wei-
ter Piratenüberfälle gemeldet. Dort sind 
langsam fahrende Schleppzüge mit Bargen 
gefährdete Ziele. So überfielen im April 
zehn Piraten zwölf Seemeilen westlich der 
malaysischen Insel Pulau Tioman den 
Schlepper »Marine 26« mit der Barge »Ma-
rine Power 3301«. Sie waren lediglich mit 
Langmessern bewaffnet. Die Seeräuber fes-

selten die Crew und sperrten sie in eine 
Kabine. Das AIS-System schalteten sie aus, 
um die Verfolgung zu erschweren. 

Zwei Tage später setzten sie die Seeleute 
mit Proviant und ihren Pässen in einem Ret-
tungsboot aus und fuhren mit dem Schlepp-
zug weiter. Die Crew hatte Glück, von einem 
Fischereifahrzeug aufgenommen zu werden. 
Den Behörden berichtete sie, die ursprüng-
lich rote »Marine 26« sei inzwischen grün 
gestrichen worden. Das ist kein ungewöhn-

Von der deutschen 
Fregatte »Nieder­
sachsen« aus 
wurden erfolgreich 
Piratenboote 
vernichtet. Das 
Mutterschiff hatte 
Geiseln an Bord 
und blieb deshalb 
unbehelligt
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Schmeißfliegen sind eine Familie der 
Fliegen innerhalb der Zweiflügler. Die 

Schmeißfliege liebt geruchsintensive orga-
nische Stoffe und lässt sich mit Vorliebe auf 
Exkrementen nieder. Deswegen werden 
diese Fliegen als besonders lästig und eklig 
empfunden. Lästige Dinge lösen Assoziatio-
nen zu dieser Fliege aus.

Überall, wo es in der Welt der Kapitalan-
lage Instabilität oder Probleme gibt, zieht es 
Rechtsanwälte, die sich selbst vollmundig 
als Anlegerschützer titulieren, hin wie 
Schmeißfliegen. Nicht die ins Straucheln 
geratenen Kapitalanlagen, sondern die 
scheinbar wirtschaftliche Perspektivlosig-
keit der selbsternannten Retter der Anleger-
gelder produziert diese Spezies, die sich 

nichts sehnlicher wünscht, als aus der 
Schlacht vor Gericht siegreich hervorzuge-
hen. Doch das klappt eher selten.

Diese Spezies hat sich nun auf den Bereich 
der Schifffahrt kapriziert. Die Formen, in de-
nen diese kleine Schar der Anwälte dabei in 
Erscheinung tritt, sind sehr unterschiedlich, 
gleichwohl aber effizient, denn sie lösen bei 
den Anlegern Verunsicherung aus. Genau 
das ist der tiefere Sinn dieser Aktionen, denn 
daraus lassen sich schnell Mandatsverhält-
nisse entwickeln, die überwiegend dem Geld-
beutel der Anlegerschützer nützen. 

Natürlich ist es nahe liegend, dass sich diese 
Anwälte auf die Schifffahrt stürzen. Die Schiff-
fahrt hat unter den Auswirkungen der Wirt-
schaftskrise in den letzten drei Jahren beson-

ders gelitten. Neben diesen Schwierigkeiten 
hat sich die Schifffahrt eigene, quasi hausge-
machte, Probleme beschert, indem zu viele 
Schiffe in verschiedenen Einsatzbereichen 
bestellt wurden. Die logische Konsequenz aus 
dieser Situation sind wirtschaftliche und liqui-
ditätswirksame Engpässe, unter denen ver-
schiedene Schiffsgesellschaften zu leiden ha-
ben und somit auch die Anleger.

Die wirtschaftlichen Notlagen bestehen-
der Schiffsgesellschaften haben Betriebsfort-
führungskonzepte (BFK) notwendig werden 
lassen, mit der Folge, dass Anleger gebeten 
wurden, zusätzliche Mittel bereitzustellen, 
damit die Schiffsgesellschaft die Krise über-
stehen kann. In vielen Fällen hat das geholfen 
und war sinnvoll. Viele BFKs haben die Plan-
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liches Vorgehen in südostasiatischen Ge-
wässern. Gekaperte Schiffe erhalten einen 
neuen Farbanstrich und Namen und werden 
von neuen »Eignern« betrieben.

Der zwischenstaatliche Zusammen-
schluss des Regional Cooperation Agree-
ment on Combating Piracy and Armed 
Robbery against Ships in Asia (ReCAAP) 
und das IMB mahnen Kapitäne zu höchs-
ter Vorsicht bei Fahrten in den Gewässern 
der Südchinesischen See. Experten vermu-
ten, dass die Piraten, die mit schnellen 
Motorbooten agieren, ihre Basis auf der 
Insel Pulau Mangkai haben. In der jünge-
ren Vergangenheit hatte die Piraterie in 
Südostasien mit verstärkten, teilweise in-
ternationalen Militärpatrouillen und zwi-
schenstaatlicher Kooperation zwischen 
den Anrainerstaaten eingeschränkt wer-
den können. 

Vom Jahr 2007 an wurden meist nur 
noch ankernde Schiffe überfallen. Die jetzt 
gemeldeten Attacken haben jedoch wieder 
fahrende Frachter zum Ziel. Sie wurden 
zumeist in der Nacht angegriffen. Auch 
habe die Gewalt gegen die Besatzungen 
wieder zugenommen, heißt es im neuesten 
ReCAAP-Bericht. Bei einigen der Überfäl-
le habe es Verletzte gegeben.� M
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zahlen im positiven Sinne schon weit hinter 
sich gelassen. Die von solchen Maßnahmen 
betroffenen Anleger sind aber bezüglich ih-
rer Kapitalanlage sensibilisiert. Die nachhal-
tige, negative und teils schlecht recherchierte 
Berichterstattung über die Schifffahrt in vie-
len Printmedien hat dazu beigetragen, dass 
Kapitalanleger in der Schifffahrt verunsi-
chert wurden. 

Genau an diesem Punkt betreten die An-
legerschützer die Bühne und sorgen voll-
ends für Verwirrung. Zwei Vorgehenswei-
sen fallen dabei besonders ins Auge. Eine 
Methode ist die direkte Ansprache der An-
leger durch diese Anwälte. Dies geschieht 
zum Beispiel durch Presseartikel, die sich 
mit der Schifffahrt beschäftigen. Wird dar-
in ein solcher Anlegerschützer um eine Stel-
lungnahme gebeten, was häufig geschieht, 
zielt dessen Statement natürlich auf mög-
liche Prospektfehler oder Beratungsfehler 
beim Verkauf der Anlage ab.

Erfahrungsgemäß reagieren manche An-
leger auf solch einen Artikel, bedingt durch 
die eigene Unzufriedenheit, und melden sich 
bei dem Anlegerschutzanwalt. Der hat so 
seine erste Hürde genommen, denn er kennt 
das Schiff, das Emissionshaus und hat damit 
sämtliche Daten, um einen Handelsregister-
auszug anzufordern. Mit Hilfe des Handels-
registerauszuges werden die Wohnsitzdaten 
der Anleger ermittelt. Dann erfolgt die erste 
persönliche Ansprache der ermittelten An-
leger. Sie erhalten ein Schreiben, das unge-
fähr einen gleichlautenden Tenor hat, den 
alle dieser Anlegerschützer verwenden.

Darin heißt es sinngemäß, dass sie die 
Interessen eines betroffenen Kapitalanle-
gers, der an dem im Betreff genannten 
Schiffsfonds beteiligt ist, vertreten. Das Auf-
tragsverhältnis laute auf die Geltendma-
chung von Schadenersatz wegen fehler-
hafter Anlageberatung durch eine Bank 
oder eine Finanzberatung. Der Mandant 
habe ferner darum gebeten, dass die Kanzlei 
Kontakt zu Mitgesellschaftern des Fonds 
aufnimmt, damit der Sachverhalt weiterge-
hend aufgeklärt werden kann.

Dann folgen Ausführungen, aufgrund 
welcher vermeintlichen Verfehlungen die 
Ansprüche geltend gemacht werden sollen. 
Dies erfolgt mit Formulierungen in der Art: 
Der Mandant wolle sein Geld sicher anlegen 
und kein Verlustrisiko eingehen, sei aber 
über die tatsächlichen Risiken nicht belehrt 
worden. Es fehlte auch der Hinweis, wieviel 
der Berater als Provision »heimlich« für den 
Vertrieb der Fondsbeteiligung erhält. Dar-

aus leiten die Kanzleien den Regulierungs-
anspruch wegen Falschberatung ab. Dieser 
besteht in der Erstattung des eingesetzten 
Geldes gegen Beteiligungsübertragung.

Als Argumente dafür werden die Risiken 
einer Schiffsbeteiligung angeführt, die bis 
hin zum Totalverlust führen können. Natür-
lich ist dieses Argument richtig, aber man 
muss sich die Frage stellen, ob die beteilig-
ten Anleger Legastheniker sind. In den heu-
te sehr umfangreichen Ausführungen der 
Prospekte zu den Chancen und insbeson-
dere zu den Risiken einer solchen Anlage ist 
sehr detailliert dargestellt, wie risikobehaf-
tet die Anlage ist. Wer sich aber als Anleger 

mit dem Prospekt über das Beteiligungsan-
gebot nicht befasst, der hat unternehme-
rische Beteiligungen nicht verstanden und 
sollte besser in Bundesschatzbriefe oder 
ähnlich mündelsichere Papiere investieren. 
Aber da üblicherweise Gier das Hirn frisst, 
hat nur die nahezu steuerfreie Ausschüttung 
von 8 % ihren bleibenden Eindruck in den 
Hirnwindungen hinterlassen und alles an-
dere verdrängt.

Um noch etwas mehr Panik auszulösen, 
wird dann in den Anwaltsschreiben noch auf 
schlecht recherchierte Presseveröffentli-
chungen verwiesen, die durchweg schon älter 
sind und belegen, dass in den Medien vor den 
Risiken der Kapitalanlage Schiff seit langem 
gewarnt wird. Danach erhält man sämtliche 
Adressdaten, um Kontakt mit der Kanzlei 
aufzunehmen. Teilweise erfolgt dies sogar 
mittels eines Fragebogens, um einen Infor-
mationsabgleich zu machen. 

Das System bei dieser Art der Mandats-
gewinnung liegt in der Masse der ange-
schriebenen Anleger. Wenn man einen 
Fonds mit einem größeren Volumen hat, 
kommt man schnell auf 1.500 Anleger und 
mehr. Wenn man davon nur 1.000 An-
schriften zweifelsfrei über das Handelsre-
gister ermitteln kann und diese anschreibt, 
entstehen zunächst Portokosten von 550 € 
plus ca. 20 € bis 50 € für den Handelsregis-
terauszug. Wenn von diesen 1.000 Anlegern 

nur ca. 200 auf das Anschreiben reagieren 
und es kommt zu einer Erstberatung in der 
Angelegenheit, dann sind in vielen Fällen 
erste Honorarforderungen von rund 100 € 
fällig. Es gibt auch Fälle, in denen der Erst-
kontakt kostenfrei ist, doch das ist die Min-
derzahl. Wenn es aber so kommt, wie be-
schrieben, dann hat der Anlegerschützer 
schon mal 20.000 € auf dem Konto, ohne 
großartig tätig gewesen zu sein. Das ist eine 
interessante Form der Honorarmaximie-
rung, denn viele dieser Verfahren gehen ins 
Leere, weil die vermeintlichen Fehler, die 
diese Anlegerschützer meinen entdeckt zu 
haben, gar nicht durchsetzbar sind. 

Die andere Variante der selbsternannten 
Anlegerschützer ist die Werbung im Internet 
auf Seiten, die sich mit der Schifffahrt be-
schäftigen. Wenn man die kleinen Werbeban-
ner anklickt, dann gelangt man zu Internet-
seiten von Kanzleien, die dort exzessiv mit 
Negativberichten zum Thema Schifffahrt für 
ihre Dienstleistung werben. Es werden zum 
Teil an den Haaren herbeigezogene Argu-
mente vorgebracht, weshalb Schadenersatz-
ansprüche hergeleitet werden sollen. Ob die 
angeführten Punkte vor Gericht erfolgreich 
sein werden, ist schwer zu beurteilen. Aber 
ein ganz entscheidender Punkt ist in meinen 
Augen der Informationsgehalt eines Emissi-
onsprospektes. Sämtliche Punkte, die die 
selbsternannten Anlegerschützer ins Feld 
führen, sind in den Prospekten sehr ausführ-
lich dargestellt, und zwar im Bereich Chancen 
und Risiken der Anlage, und sämtliche Ver-
triebsprovisionen sind in den Investitionsbe-
rechnungen erklärt. Da seit längerer Zeit auch 
Beratungsprotokolle geführt werden, in de-
nen üblicherweise der Verlauf eines Bera-
tungsgespräches dokumentiert und vom 
Kunden unterschrieben wird, sehe ich die 
Erfolgsaussichten für solche Schadenersatz-
prozesse als nicht sehr hoch an.

Vielleicht ist ein Urteil des Amtsgerichts 
München im Zusammenhang mit dem Ver-
braucherschutz ganz aufschlussreich. Darin 
haben die Richter befunden: Auch wenn es 
mühsam sei, die Lektüre der Vertragsdetails 
sei jedem zuzumuten, egal, wie umfangreich 
sie ist. Wenn dieses Urteil Schule machen 
sollte, stellt sich nur noch die Frage: Wer 
schützt uns eigentlich vor den selbsternann-
ten Anlegerschützern?
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»Man muss sich die Frage 
stellen, ob die beteiligten  

Anleger Legastheniker sind«


